
 

 

Kein verhandlungsfähiges Angebot -  

Verhandlungen vertagt 

Bei den Tarifverhandlungen am 13.03. in Zeven 
wurde der Tarifkommission ein Angebot vorgelegt, 
auf dessen Grundlage keine weitere Verhandlung 
möglich war. 
 

Das Angebot der Arbeitgeberseite: 
1 Leermonat, 3,7 % Erhöhung ab dem 
01.04. und 1500 € Inflationsausgleichsprä-
mie. 
 

DAS IST KEIN  ERNSTES ANGEBOT! 

In der jetzigen Situation bedeutet das einen Real-
lohnverlust für alle Kolleginnen und Kollegen. Bei 
anhaltend hohen Lebensmittel– und Energieprei-
sen und einer Inflation bei 8,7% ist es  umso wich-
tiger euch mit einer kräftigen, tabellenwirksamen 
Lohnerhöhung zu entlasten. 
Einmalzahlungen helfen nur kurzfristig! Denn: 
auch wenn die Inflationsrate nach unten geht heißt 
das nur, dass die Preise langsamer steigen! 

Regenjacke immer mit dabei? 

Wir bleiben bei unserer Forderung! 500 Euro auf 
den Ecklohn und die sich ergebenden Prozente 
auf die Tabelle. 
Auch wenn das Wetter besser werden soll, nehmt 
in den nächsten zwei Wochen immer warme Klei-
dung mit zur Arbeit. Wir sehen uns draußen vor 
dem Tor!! 
Die nächste Verhandlung findet am 29.03. in 
Zeven statt. Unterstützt eure Tarifkommission und 
werdet Mitglied der NGG, wenn ihr es noch nicht 
seid!  
 

 

 

 

 

 
Deine NGG Tarifkommission 

Übereinstimmung nur in einem Punkt:  
Ein Anschlusstarifvertrag muss her! 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
Landesbezirk Nord V.i.s.d.P.: Finn Petersen  
Haubachstraße 74 Telefon 040 380 13 121 facebook: NGG Nord 
22765 Hamburg lbz.nord@ngg.net nord.ngg.net 

Hamburg, 14. März 2023   

 

Tarifrunde bei DMK 



Per Post an: NGG Landesbezirk Nord I Haubachstr. 74 I 22765 Hamburg   
oder per Mail an lbz.nord@ngg.net 

Dazu das Bundesarbeitsgericht: 
 

»Tarifverträge kommen nur zustande, 

wenn sie gegebenenfalls von den  

Gewerkschaften mit den Mitteln eines 

Arbeitskampfes erzwungen werden 

können.  

Ohne die Möglichkeit des Streiks  

wären Tarifverhandlungen nicht mehr 

als "kollektives Betteln“.« 
 
(BAG, Urteil vom 12. März 1985 – 1 AZR 636/82 ) 

 
Du und die NGG.Deine 

Arbeit. Unsere Stärke. 
 

 
 
Wer sich dem Warnstreik anschließt, handelt 
rechtmäßig. Streikteilnahme ist keine Verletzung 
der vertraglichen Arbeitspflicht. 
Während des Warnstreiks ruht die Arbeitspflicht. 
 
Eine Kündigung wegen Teilnahme am Warn-
streik ist unzulässig. 

 
  

Ein Warnstreik ist rechtmäßig! 


